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 Veröffentlicht am 03.09.1991

Norm

StGB §201 Abs1

Rechtssatz

Das Begehungsmittel der Drohung mit gegenwärtiger schwerer Gefahr für Leib oder Leben liegt vor, wenn eine

glaubhafte Ankündigung des unmittelbar bevorstehenden Eintritts des Todes oder einer erheblichen Verstümmelung

oder einer au allenden Verunstaltung geäußert wird, oder wenn glaubhaft mit der Lebensgefährdung oder

Gesundheitsgefährdung durch Brandstiftung oder Kernenergie oder ionisierende Strahlen oder Sprengmittel oder

gleichwertige Gefahrenquellen gedroht wird.
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